
 

Grosser Gemeinderat  

 
 
 
Protokollauszug vom 27. Juni 2016 

 
 
 
 
GGR-Nr. 2016.42 
Gesamtbeurteilung Subventionsverträge mit kulturellen Einrichtungen: Bewilligung 
der Subventionsbeiträge in der Gesamthöhe von 2,882 Mio. Franken und Ermächti-
gung zu den Vertragsabschlüssen 

 

 
 
Der Grosse Gemeinderat hat an seiner Sitzung 
vom 27. Juni 2016 beschlossen: 
 
 
1. Die Subventionsbeiträge an 21 kulturelle Einrichtungen in der Höhe von insgesamt 2,882 
Mio. Fr. werden wie folgt bewilligt: 
a. Fotomuseum Winterthur Fr. 460‘000 
b. Fotostiftung Schweiz Fr. 110‘000 
c. Historischer Verein / Projekt «museum schaffen» Fr. 140‘000 
d. Kunsthalle Winterthur Fr. 27‘000 
e. Oxyd Fr. 25‘000 
f. Musikverband der Stadt Winterthur Fr. 200‘000 
g. Verein Winterthurer Musikfestwochen Fr. 200‘000 
h. Verein OnThur Fr. 375‘000 
i. Esse Musicbar Fr. 25‘000 
k. Ensemble TaG Fr. 35‘000 
l. Sommertheater Winterthur Fr. 225‘000 
m. Kellertheater Winterthur Fr. 190‘000 
n. Theater Katerland / bravebühne Fr. 63‘000 
o. Verein Winterthurer Marionetten Fr. 90‘000 
p. Verein Tanz in Winterthur Fr. 67‘000 
q. Filmfoyer Winterthur / Kino Cameo Fr. 100‘000 
r. Internationale Kurzfilmtage Winterthur Fr. 180‘000 
s. Astronomische Gesellschaft Winterthur Fr. 30‘000 
t. Jahrbuch Fr. 50‘000  
u. Verein Theater am Gleis (TaG) Fr. 265‘000  
v. Villa Sträuli Fr. 25‘000. 
 
2. Das Departement Kulturelles und Dienste wird ermächtigt, die befristeten Subventionsver-
träge gemäss Mustervertrag (GGR-Weisung Nr. 2016.42) mit folgender Änderung abzu-
schliessen: Art. 8.01 des Mustervertrages lautet neu wie folgt: «Der Betrag gemäss Art. 7.01 
wird grundsätzlich während der vierjährigen Beitragsperiode unverändert geleistet und nicht 
der Teuerung angepasst.» 
 
3. Die Subventionsverträge werden auf vier Jahre befristet. Der Stadtrat wird ermächtigt, 
diese um weitere vier Jahre zu verlängern. Spätestens ein Jahr vor Vertragsende legt der 
Stadtrat die Weisung über Folgeverträge vor resp. kommuniziert die Entscheidung über die 
Verlängerung der Verträge. Wird diese Frist nicht eingehalten, verlängern sich die Verträge 
automatisch einmalig um ein Jahr. 
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 Für den Grossen Gemeinderat 
 Der Ratsschreiber: 
 

  
 
 M. Bernhard 
 
 
 
 

Mitteilung an: 

- Dept. Kulturelles und Dienste, Dept. Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle, Finanzkontrol-
le. 
 


